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zur 2. Änderung des Bebauungsplanes "Gemeindegarten" in Elkem'oth

1. Die zeichneäsche Darstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes "Gemeindegarten" ist
in Verbindung mit diesem Text maßgebend. .

l

2. Folgende Maße und Punkte der zeichnerischen Darstellung sind für die Ubertragung in die
Wirklichkeit verbindlich

Straßenbreiten
Straßenbegrenzungslinien
Baugrei}.zen.

:H

Die betrogenen(]mndstücke sind h der Satzung aufgefüjlrt. Im Bebauungsplan ist die genaue
Umgrenzung durch eine dick gestrichelte Linie nlarkieß.
Das von der 2. Andenmg betroffene Baugebiet ist als Mischgebiet gemäß $ 6 der Neufassung
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Gnmdstücke vom 23.01.1990 vorgesehen

Die Mindestgröße fÜr ein Baugrundstück beträgt 500 qn3-

Zu Ordnung der Bebauung wird folgendes festgelegt

Die Bebauung erfolgt h opener Bauweise. Es wird die Enichtung von Einzel- und Doppel-
häusem gestattet. Für das zulässige Maß der baulichen Nutzung der Grundstücke gilt $ 17
der BauNVO vom 23. 10. 1990

Für die Mindestabstände zwischen den Gebäuden und Straßen gelten die Baugrenzen
Für alle anderen Abstände ist die Landesbauordnung(LBauO) vom 08.03; 1995 maßgebend
Ausnahmsweise können vor der Baugrenze voryringende Bakone und von der Baugrenze
zurückspringende Gebäudeteile, die 60 % der Gebäude6ont nicht übersteigen, zugelassen
werden, Außer Garagen dülmen die Gebäude und alle ehgeschossigen Nebenanlagen nur in-
nerhalb der überbaubaren (;mndstücksflächen erachtet werden. Die ehgezeichneten Ge-
bäude sind als Signatur anzusehen

2. Eine seiüche Uberschreitung der Baugrenzen kann bis zu l,oo m aumahinsweise zugelassen
werden, wenui die bauordnungsrechtlichen Vorschrißen dadurch nicht verletzt werden

Die Gebäude können ein- bis zweigeschossig gebaut werden



4. Für die Bestimmung der llöltenlage der bauhchelt Anlagen ist grundsätzlich die Höhenlage
der Straßenachse in Falubahiinatte, gemessen im M-ittelwert, bezogen aufdie Frontmeter-
länge der bauhclien A.nJage, maßgebend. Es gilt der endgültige Straßenausbauzustand.
Soweit inl EhlzeHall eine Straßenachse nicht als Bezugspuülkt angenoinlnen werden kann:
ist der an der baulichen Anlage.angrenzende natürliche Geländeverlaufmaßgebend
Die bergseitige .Oberkante des Erdgeschoßfii-ßbodens darfnicht:menu als 0,5 m über dem
angrenzenden (lielände bzw. fertiger Straße hegen. Die talseitige Oberkante des Erdge-
scltoßfußbodens über dem angrenzenden Gelände soll 3,oo m nicht überschreiten.
Ggfs. ist dort das Gelände auhufüllen

Garagen können überall :lufdem Grundstück erricj[tet werden, nÜt Aust)al]me eines 5,oo ]n
t)leiten Sti:eigens entlang der Straßenbeglenzungslinie. Ausgeliomnlen }lieixol} sind ange-
baute Garagen, bei denen das Wohnhaus näl]e]- als 5,oo m an die St]-aßc' zu stehen koinnlt
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6. Für alle im vorliegendell Bebautulgsplan nicht getronenen Festlegungen gelten die Voi
scliriRen des Baugesetzbuches vom 08. 12. 1986, der Baunutzungsverordnung vom
23.01. 1990 und der Landesbauordnung vom 08.03. 1995.

7. Die ÖHentlichen Verkelusflächen erhalten eine Breite von 5;oo ]n bzw. 7,oo m
Die Baugrenzen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestinlmtelt
Teile der OrtsdulchfahH sind mit 8,oo m, gemessen Hinterkante GehwegaiJJage der K 1 16
AK zwingend einzLdlalten. Innerhalb dieses 8-Meter-Bereiches sind tuttergeordnete Neben
aiÜagen ulm sonstige bauliche Anlagen gemäß $1 23, Abs. 5 i.: V. m. ä ]2 Abs. 6 und $ 14
der BauNVO uilzt.ilässig

,Den BauheiTen x4äd empfolüen, das von den Dachau)läufen und den befestigten Grund-
stücksflächen anfallende Niederschlagswasser aufdemjeweiligen Grundstück, sow-eit tecll-
n.isch möglich, zur Versickel-ung zu bringen oder zu sammeln tum 6ür die Gaitenbewäs-
sërung, bzw. zu Biaucllwasserzwecken zu nutzen
Den Bauherren wird cln])folllen, Verkehrsflächen, Stehplätze, TeiTassen und ähnliche
AMagen aufdemjeweiligen Gnutdstück so anzulegen, daß eine entsprechend demjeweiligen
Stand der Technik und der örtlichen BodenverhältMsse optimierte Versickerung des Nieder-
scltlagswassers niöghcli ist
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Ausfertig"W --='fü8nB:
[)lese ikbauungsplanändenmg ist in der vor]iegsiden Fassung vcm
(;emainjerat in der Sitzung v(m 23.07. 1996 als Satzung beschl(user
und von der Kreisverxialtung am 19. 12. 19(h \üähra)d des Anzeigever-
&3hrens nicht \eben der Verletzung von Recht:svorschriften beanstz
det worden; hiemü.t wird die Bekanntntichung gorËäß 5 12 BatlJ3
angeordnet
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